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Kapitel 1

Einleitung und Gang der Untersuchung

Die Verknüpfung steuerrechtlicher mit handelsrechtlicher Rechnungslegung hat
in Deutschland Tradition. Sie erfolgt durch den so genannten Maßgeblichkeits-
grundsatz, auch Maßgeblichkeitsprinzip genannt. Der Wortlaut der einschlägigen
steuerrechtlichen Bestimmung in ihrer aktuellen Fassung1 besagt:

„Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher
zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder die ohne eine solche Verpflichtung
Bücher führen und regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den Schluss des Wirtschaftsjah-
res das Betriebsvermögen anzusetzen (§ 4 Abs. 1 Satz 1), das nach den handelsrechtlichen
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung auszuweisen ist. Steuerrechtliche Wahlrechte
bei der Gewinnermittlung sind in Übereinstimmung mit der handelsrechtlichen Jahres-
bilanz auszuüben.“

Die Frage nach Inhalt und Reichweite des Maßgeblichkeitsgrundsatzes dürfte
eine der umstrittensten Fragen im Steuerbilanzrecht2 sein3, ein „unerschöpfliches
Thema, an dem sich die Geister scheiden“4. Die hier vertretenen Positionen rei-
chen von einer absoluten Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz
ohne Anerkennung ungeschriebener Ausnahmen5 bis hin zu einer prinzipiellen Un-
vereinbarkeit der Steuerbilanz mit der Handelsbilanz6. Kern der Auseinanderset-
zung ist letztlich die Frage, ob und in welcher Form die Verknüpfung steuerlicher
mit handelsrechtlicher Gewinnermittlung sinnvoll, gerecht und verfassungsmäßig
ist. Der Streit hierüber beschäftigte ganze Generationen von Juristen.

Im Vergleich hierzu relativ neu ist die Frage, welchen Einfluss das Gemein-
schaftsrecht und hiermit verbunden welche Kompetenzen der EuGH im Rahmen

1 § 5 Abs. 1 EStG 1990.
2 Genauso könnte der Begriff Bilanzsteuerrecht verwendet werden. In dieser Arbeit wird

der Begriff des Steuerbilanzrechts deshalb bevorzugt, weil er besser dem Begriff des Han-
delsbilanzrechts gegenüber gestellt werden kann.

3 Vgl. A. Moxter, Missverständnisse um das Maßgeblichkeitsprinzip, DStZ 2000, 157, wo-
nach die Diskussion hierum von der Parteien Gunst und Hass verwirrt wird.

4 Vgl. G. Döllerer, Die Verknüpfung handels- und steuerrechtlicher Rechnungslegung,
ZHR 157 (1993), 349.

5 Vgl. G. Crezelius, Maßgeblichkeitsgrundsatz in Liquidation?, DB 1994, 689, 691.
6 Vgl. H. Weber-Grellet, Rechtsprechung des BFH zum Bilanzsteuerrecht im Jahre 2000,

BB 2001, 35.
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des deutschen Einkommensteuerrechts hat7. Schon die Fragestellung mag auf den
ersten Blick verwundern, schließlich unterliegt das Einkommensteuerrecht noch
der alleinigen Kompetenz der nationalen Gesetzgeber. Ermöglicht wird eine der-
artige Fragestellung durch folgenden Gedankengang:

Durch den im deutschen Steuerrecht geltenden Maßgeblichkeitsgrundsatz wird
auf das mittlerweile gemeinschaftsrechtlich geregelte Handelsbilanzrecht verwie-
sen. Auslegungsfragen zu diesem gemeinschaftsrechtlichem Einfluss unterliegen-
den Handelsbilanzrecht sind daher (in noch zu untersuchendem Umfange) relevant
für Problemstellungen im Steuerbilanzrecht.

Darüber hinaus hält sich der EuGH im Rahmen des Vorabentscheidungsverfah-
rens nach seiner so genannten Dzodzi-Rechtsprechung8 auch dann für die Aus-
legung von Gemeinschaftsrecht, z. B. der 4. Bilanzierungsrichtlinie, zuständig,
wenn der konkrete Rechtsstreit nicht im Anwendungsbereich dieser Richtlinie,
sondern beispielsweise im nationalen Einkommensteuerrecht stattfindet. Mit ande-
ren Worten, eine Vorlage eines deutschen Finanzgerichts zu Fragen der 4. Bilanzie-
rungsrichtlinie in einer einkommensteuerrechtlichen Rechtsstreitigkeit ist nach
Ansicht des EuGH zulässig. Legt dann der Gerichtshof gemäß Art. 234 EG die 4.
Bilanzierungsrichtlinie aus, so sind die Auswirkungen dieser Auslegung auf den
innerstaatlichen Rechtsstreit unklar. Es stellt sich nämlich unter anderem die Frage,
ob der nationale Richter die Auslegung auch für das nationale Steuerrecht über-
nehmen darf oder hierzu sogar verpflichtet ist.

Die Frage gewinnt zusätzlich an Brisanz durch die Tatsache, dass mit der Aus-
legungskompetenz des Gerichtshofes für das Gemeinschaftsrecht im Rahmen des
Art. 234 EG nicht nur Vorlagerechte, sondern gemäß Art. 234 Abs. 3 EG auch
Vorlagepflichten nationaler Gerichte korrespondieren. Möglicherweise ist der
BFH daher in den Fragen des deutschen Einkommensteuergesetzes gemäß
Art. 234 Abs. 3 EG vorlageverpflichtet. Diese Frage wird, wenn auch erst in
jüngerer Zeit, mit vergleichbarer Vehemenz9 diskutiert wie die nach Inhalt und
Reichweite des Maßgeblichkeitsgrundsatzes. Schließlich könnte eine Vorlagever-
pflichtung zu einer nicht unerheblichen Kompetenzverlagerung in bilanzrecht-
lichen Fragen vom BFH auf den EuGH führen10. Zum Teil wird sogar befürchtet,

7 Erstmals H. Beisse, Die steuerrechtliche Bedeutung der neuen deutschen Bilanzgesetz-
gebung, StVj 1989, 295, 306.

8 Vgl. Kapitel 2. D.
9 Vgl. F. Wassermeyer, Die Verpflichtung der obersten Bundesgerichte zur Vorlage von

Bilanzierungsfragen an den EuGH, FS für Marcus Lutter, S. 1633, 1648, der die Diskussion
als eine Art Glaubenskrieg bezeichnet.

10 Vgl. T. Herrmanns, Ist der EuGH für Fragen des deutschen Bilanzsteuerrechts zustän-
dig?, GmbHR 1999, 1123, 1131; H. Kessler, Das Vorabentscheidungsersuchen des FG Ham-
burg vom 22. April 1999 in Sachen Bilanzierung von Kreditrisiken: Paradebeispiel für einen
misslungenen Vorlagebeschluss, IStR 2000, 531, 533. W. Meilicke, Zur Vorlagepflicht des
BFH in Bilanzierungsfragen, BB 1999, 890, 893 spricht von einer Machtfrage; H. Olgemöl-
ler, Aktuelles EU-Steuerrecht, S. 107, 137 sogar von Machtkampf.

18 Kap. 1: Einleitung und Gang der Untersuchung



die Arbeit des BFH werde sich im Verfassen von Vorlagebeschlüssen an den
EuGH erschöpfen11.

Geprägt ist diese Diskussion hauptsächlich von steuerrechtlichen Argumenten.
Eine Auseinandersetzung mit der einschlägigen EuGH-Rechtsprechung und deren
Analyse sowohl unter gemeinschaftsrechtlichen Aspekten als auch auf ihre natio-
nalen Auswirkungen fehlt noch. Auch die aktuelleren, zum Maßgeblichkeitsgrund-
satz erschienenen Dissertationen untersuchen diese Frage entweder gar nicht12

oder nur am Rande13.

Im zweiten Kapitel der Arbeit wird zunächst der oben angedeuteten Frage nach-
gegangen, ob der EuGH auch dann zur Auslegung von Gemeinschaftsrecht zustän-
dig ist, wenn der zugrunde liegende Rechtsstreit außerhalb des Anwendungsberei-
ches des Gemeinschaftsrechts liegt. Diese Frage hat am Gerichtshof zu einer – in
diesem Umfang – seltenen Kontroverse zwischen EuGH und einigen General-
anwälten geführt. Der Schwerpunkt dieses Kapitels wird in der systematischen
Einordnung, Analyse und Kritik der einschlägigen Dzodzi-Rechtsprechung unter
gemeinschaftsrechtlichen Aspekten liegen.

Im dritten Kapitel werden die Auswirkungen dieser Rechtsprechung auf die deut-
sche Rechtsordnung untersucht. Zunächst wird geprüft, wie relevant die Dzodzi-
Rechtsprechung insbesondere auf dem Gebiet der Rechnungslegung und des Steuer-
rechts ist. Anders formuliert interessiert die Frage, ob der deutsche Gesetzgeber in
diesen Gebieten auf Gemeinschaftsrecht verweist und wenn ja, in welcher Form und
mit welchen Konsequenzen. Neben materiellrechtlichen Fragen werden auch die
Folgen dieser Verweisungen für das deutsche Prozessrecht untersucht. So wird
verschiedentlich angedeutet, dass unabhängig von den gemeinschaftsrechtlichen
auch nationale Vorlagepflichten an den EuGH bestehen könnten14; diese Frage-
stellung soll hier vertieft werden. Schließlich bedarf das Verhältnis zwischen den
Finanzgerichten und dem BFH in Hinblick auf die Entscheidungskompetenz bezüg-
lich der Beurteilung von Inhalt und Reichweite nationaler Verweisungen der Erörte-
rung. Interessant ist hierbei, ob und inwieweit die Finanzgerichte durch eine Vorlage

2*
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11 So H. Kessler, Anmerkung, StuB 1999, 91.
12 C. Alsheimer, Die Maßgeblichkeit der handelsrechtlichen für die steuerrechtliche Ge-

winnermittlung in der Bundesrepublik Deutschland und im Vereinigten Königreich von
Großbritannien und Nordirland – eine Gegenüberstellung; F. Pfahl, Die Maßgeblichkeit der
Handelsbilanz, ein dem Steuerrecht vorgegebenes Grundprinzip?; K. Pohl, Die Entwicklung
des ertragsteuerlichen Maßgeblichkeitsprinzips; G. Rombach, Das Maßgeblichkeitsprinzip
im System einkommensteuerrechtlicher Gewinnermittlung; N. Schiele, Unternehmens-
besteuerung und Handelsbilanz; L. Schmidt, Maßgeblichkeitsprinzip und Einheitsbilanz; T.
Stobbe, Die Verknüpfung handels- und steuerrechtlicher Rechnungslegung; S. Vogt, Die
Maßgeblichkeit des Handelsbilanzrechts für die Steuerbilanz.

13 Vgl. F. Broer, Maßgeblichkeitsprinzip und Harmonisierung der Rechnungslegung; K.
Fresl, Die Europäisierung des deutschen Bilanzrechts; F. Königbauer, Das Maßgeblichkeits-
prinzip im Spannungsfeld zwischen Handelsrecht und Steuerrecht.

14 Vgl. G. Betlem, Annotation to Case 28 / 95 Leur-Bloem, CMLR 1999, 165, 176; F. Bro-
er, Maßgeblichkeitsprinzip, S. 292.


